




 

Alte Nr. 122 

1460 Oktober 27 („in vig. b. Symonis et Jude ap.“) 

Vor den Xantener Schöffen Over und Schoenre bekundet Johann Bollert, dass er den 

Loiff ingen Gaedem gegenüber seiner (Johanns) Frau Mechtelt wegen eines am 

„Moelenbergh“ längs der Niederstraße („Nyerstrate“) gelegenen Hauses und Erbes, 

das Loiff von Johann gekauft hatte, schadlos halten wolle. Zur Sicherheit überträgt 

Johann dem Loiff eine Xantener Schöffenurkunde über eine Rentverschreibung zu 

seinen Gunsten. 

Original, Pergament mit zerbrochenem Schöffenamtssiegel. 


